
M 1     Das zivilisatorische Hexagon:  

Ein Modell zur Analyse der Bedingungen von Frieden

Wo zivilisierte Politik zur Zivilisierung des 
Zusammenlebens der Menschen innerhalb 
von modernen Gesellschaften beiträgt, wird 
ein solches Projekt im Idealfall von den fol-
genden sechs Sachverhalten gekennzeich-
net:
1.  Entprivatisierung von Gewalt

(Gewaltmonopol):

Wesentlich für jeden Zivilisierungsprozess 
ist die Entprivatisierung von Gewalt bzw. die 
Herausbildung eines legitimen, in aller Regel 
staatlichen Gewaltmonopols, dem die ein-
zelnen Bürger untergeordnet sind („Entwaff-
nung der Bürger“). Wo das Gewaltmonopol 
zusammenbricht, also die Wiederaufrüstung 
und Wiederbewaffnung der einzelnen Bür-
ger eine Chance bekommen, findet statt, was 
[…] im Hinblick auf entsprechende Vorgänge 
als […] „Jugoslawisierung“ politischen Kon-
fliktverhaltens bezeichnet wird, nämlich die 
Renaissance von Bürgerkriegssituationen.
2. Kontrolle des Gewaltmonopols und 

Herausbildung von Rechtsstaatlichkeit 

(Verfassungsstaat):

Ein Gewaltmonopol, das nicht durch Rechts-
staatlichkeit eingehegt wird, wäre im Grenz-
fall nichts mehr als eine beschönigende 
Umschreibung von Diktatur. Dann wären 
seine gesellschaftlichen Träger nichts ande-
res als eine von mehreren Konfliktparteien 
in einer potenziellen Bürgerkriegssituation. 
Soll demgegenüber das Gewaltmonopol als 
legitim akzeptiert werden, bedarf es der In-
stitutionalisierung rechtsstaatlicher Prinzi-
pien und öffentlicher demokratischer Kont-
rolle, auf deren Grundlage sich Konflikte in 
einem institutionellen Rahmen fair austra-
gen lassen. 
Rechtsstaatlich verfasste politische Ord-
nungen hegen das Gewaltmonopol ein. Es 
verliert dadurch seinen ursprünglichen 
Charakter, nämlich einfach eine Instanz 
von letztlich kriegerisch errungener, also 
willkürlicher Vormacht zu sein. […]
Überdies zeichnen sich solche politischen 
Ordnungen auch im gesellschaftlichen Be-
reich durch eine Fülle von institutionali-

sierten Formen der Konfliktartikulation, 
des Konfliktmanagements, der Konfliktre-
gelung und der Konfliktlösung aus. Kon-
flikte jedweder Art, seien es Interessen- 
oder Identitätskonflikte, werden dabei von 
vornherein als „normal“ und legitim erach-
tet, wobei in intakten rechtsstaatlichen 
Ordnungen Interessenkonflikte häufiger 
sind als Identitätskonflikte und die ersteren 
in aller Regel leichter bearbeitbar sind als 
die letzteren. 
3. Interdependenz und Affektkontrolle:

Die Entprivatisierung von Gewalt („die Ent-
waffnung der Bürger“) und die Sozialisati-
on in eine Fülle von institutionalisierten 
Konfliktregelungen implizieren eine Kont-
rolle von Affekten. Solche Selbstkontrolle 
wird maßgeblich durch die Herausbildung 
von großflächig angelegten Verflechtungen 
[…] unterstützt, weil diese, zu beobachten 
vor allem in arbeitsteiligen Ökonomien, ein 
erhebliches Maß an Berechenbarkeit erfor-
dern und in der Folge Erwartungsverläss-
lichkeit mit sich bringen. […] Affektkontrol-
le […] meint dabei die in differenzierten 
Gesellschaften sich aus diversen komple-
xen Handlungszusammenhängen ergeben-
de Selbstkontrolle bzw. Selbstbeherrschung. 
Sie ist Grundlage nicht nur von Aggressi-
onshemmung und Gewaltverzicht, sondern 
darauf aufbauend von Toleranz und Kom-
promissfähigkeit. […]
4. Demokratische Beteiligung:

In politisierbaren Gemeinschaften müssen 
Interessen auf breiter Front artikulationsfä-
hig und in den gängigen politischen Pro-
zess integrierbar sein. Je offener und flexi-
bler dabei das rechtsstaatlich-demokratische 
Institutionsgefüge ist, um so belastungsfä-
higer wird es bei anhaltenden und mögli-
cherweise sich ausweitenden politischen 
Anforderungen sein. […]
5. Soziale Gerechtigkeit:

In Gesellschaften mit einem erheblichen Po-
litisierungspotenzial ist eine aktive Politik 
der Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit, 
letztlich ergänzt um Maßnahmen der Be-
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dürfnisgerechtigkeit (Sicherung der Grund-
bedürfnisse), unerlässlich, weil nur dann 
sich die Mehrzahl der Menschen in einem 
solchen politischen Rahmen fair behandelt 
fühlt. Die materielle Anreicherung von 
Rechtsstaatlichkeit, insbesondere im Sinne 
eines Anteils an Wohlfahrt, ist also nicht 
eine politische Orientierung, der in solchen 
Gesellschaften nach Belieben gefolgt wer-
den kann oder auch nicht; sie ist vielmehr 
eine konstitutive Bedingung der Lebensfä-
higkeit von rechtsstaatlichen Ordnungen 
und damit des inneren Friedens. Rechts-
staatlich verfasste Gesellschaften tun des-
halb gut daran, die Frage der Gerechtigkeit 
niemals zur Ruhe kommen zu lassen, zumal 
wenn die ihnen zugrunde liegenden Ökono-
mien, in der Regel Marktwirtschaften, sys-
tembedingt eher Ungleichheit als Gleichheit 
produzieren.
6. Konstruktive politische Konfliktkultur:

Gibt es in einer aufgegliederten, aber des-
halb auch zerklüfteten Gesellschaft faire 
Chancen für die Artikulation und den Aus-
gleich von unterschiedlichen Interessen, 
kann unterstellt werden, dass ein solches 
Arrangement verlässlich verinnerlicht wird, 
eine Bereitschaft zur produktiven Ausein-
andersetzung mit Konflikten vorliegt und 
kompromissorientierte Konfliktfähigkeit 
einschließlich der hierfür erforderlichen To-
leranz zu einer selbstverständlichen Orien-
tierung politischen Handelns wird. Dann 
kann noch ein weiterer Faktor hinzutreten: 
Das Gewaltmonopol und die Rechtsstaat-
lichkeit werden in politischer Kultur veran-
kert, denn ohne diese blieben beide ohne 
emotionale Grundlage. Die materiellen Leis-
tungen („soziale Gerechtigkeit“) erweisen 
sich dabei als eine wichtige Brücke zwi-
schen dem Institutionengefüge und dessen 
positiver emotionaler Absicherung („Bür-
gergesinnung“).

Das Hexagon als Verarbeitung histori-

scher Erfahrungen

Im zivilisatorischen Hexagon wird eine his-
torische Erfahrung aus der neuzeitlichen 
Geschichte in Teilreligionen Europas ge-
bündelt. Historisch betrachtet hat sich seit 
dem Ende des europäischen Mittelalters zu-
nächst das Gewaltmonopol herausgebildet; 
dieses Monopol war das Ergebnis lang an-
haltender politischer Ausscheidungskämpfe 
(in der Regel von Kriegen) um Vormacht-
stellungen. Zusammen mit der Herausbil-
dung des Gewaltmonopols begannen sofort 
die Konflikte um die Kontrolle dieses Ge-
waltmonopols; langfristig mündeten sie in 
die Institutionalisierung von Rechtsstaat-
lichkeit. Die Ausdifferenzierung und Ver-
netzung der sich modernisierenden Gesell-
schaft in der Folge großflächig werdender 
Verkehrswirtschaften und immer feinma-
schigerer Kommunikationsstrukturen er-
folgten zeitverschoben. Den Kampf um de-
mokratische Partizipation, vorstellbar nur 
auf der Grundlage sozial mobil gewordener 
Gesellschaften, ging einher mit Auseinan-
dersetzungen um soziale Gerechtigkeit, ins-
besondere Verteilungsgerechtigkeit. Parallel 
dazu entfaltete sich schrittweise eine politi-
sche Konfliktkultur liberaler Prägung.

Dieter Senghaas, Frieden als Zivilisierungsprojekt, in: ders. 

(Hg.), Den Frieden denken, Frankfurt/ M. 1995, S. 198 ff.
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1  Geben Sie die Bedingungen wieder, die für eine zivilisierte Austragung von Konflikten 

innerhalb von Staaten erfüllt sein sollten. 

2  Arbeiten Sie heraus, ob und inwieweit sich das „Zivilisatorische Hexagon“ auch dazu 

verwenden lässt, den Grad der Friedlichkeit zwischen Staaten einzuschätzen.

Aufgaben

3.1 Krieg und Frieden – der Zustand der Welt als Forschungsfeld


